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„Appell an den Regierungsrat" - Ihr Brief vom 28. Oktober 2008

Sehr geehrte Damen und Herren

In Ihrem Brief vom 28. Oktober 2008 appellieren Sie an den Regierungsrat, sein Ange-
^,. bot von 2,3% der Lohnsumme für die Lohnrunde 2009 nachzubessern und den Be-

schäftigten des Kantons mindestens die Teuerung vollständig auszugleichen.

Gemäss Übereinkunft mit den Sozialpartnern ist als Grundlage für die Entscheidungen
des Regierungsrats über die Lohnmassnahmen des Folgejahres die durchschnittliche
Jahresteuerung, Stand Oktober, massgebend. Diese beträgt für das Jahr 2008 2,6%,
was tatsächlich als relativ hoch beurteilt wird. Vor diesem Hintergrund hat der Regie-
rungsrat Verständnis für Ihre Forderung. Er ist der Meinung, dass in dieser Situation
die Kaufkraft des Kantonspersonals, der Lehrkräfte und des Personals der subventio-
nierten Institutionen möglichst erhalten bleiben sollte. In diesem Sinne hat der Regie-
rungsrat denn auch bereits Mitte Oktober 2008 beschlossen, unter Vorbehalt der Zu-
stimmung des Grossen Rates in der Novembersession 2008 und rückwirkend auf den
1. Juli 2008 zusätzliche Mittel im Umfang von 0,5% der Lohnsumme für den teilweisen
Ausgleich der Teuerung zur Verfügung zu stellen. Zusammen mit den bereits im Vor-
anschlag 2009 eingestellten 2,5% für Lohnmassnahmen (wovon 0,2% für die Ausdeh-
nung der Zeitgutschrift für Nachtarbeit und für die Verbesserung der Lohnsituation des
erfahrenen älteren Pflegepersonals eingesetzt werden) stehen voraussichtlich genü-
gend Mittel zur Verfügung, um die Teuerung vollständig auszugleichen. Seinen Ent-
scheid über die Verteilung der verfügbaren finanziellen Mittel zwischen Teuerungsaus-
gleich und individuellen Lohnerhöhungen wird der Regierungsrat unter Berücksichti-
gung der Debatte und Beschlüsse in der Novembersession 2008 in der ersten Hälfte
Dezember 2008 fällen.
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